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Hauptabteilung IX/5 kommt, durch den Leiter der Hauptabtei
lung IX angewiesen. Die genannten, durch das Strafprozeßrecht 
geregelten Möglichkeiten zur Aufklärung und Untersuchung von 
strafrechtlich relevanten Handlungen von Angehörigen des Mi
nisteriums für Staatssicherheit unterliegen gemäß § 89 StPO 
der Aufsichts- und Weisungsbefugnis des Staatsanwaltes und 
sind mit differenzierten Informationspflichten seitens der 
Untersuchungsabteilung über den Gegenstand der Untersuchungen 
verbunden. Der im Rahmen von Ermittlungsverfahren und straf
prozessualen Prüfungshandlungen im Zusammenhang mit Mitarbei
tern des Ministeriums für Staatssicherheit zu untersuchende 
Gegenstand berührt nicht selten die politisch-operative Ar
beit, das Ansehen oder andere Interessen des Ministeriums 
für Staatssicherheit. Das bedeutet für die Durchführung 
strafprozeßrechtlicher Untersuchungshandlungen im Rahmen von 
Ermittlungsverfahren oder im Prüfungsstadium gegen Mitarbei
ter, die ohne die Einbeziehung von Personen, wie Staatsanwalt, 
Rechtsanwalt, staatliche und gesellschaftliche Einrichtungen, 
Zeugen, Gutachter, Angehörige und andere, nicht zu realisie
ren sind und somit öffentlichkeitswirksam werden, durchgän
gig den Erfordernissen der Konspiration und Geheimhaltung ge
recht zu werden. Dazu sind in der Regel bereits vor Einlei
tung eines Ermittlungsverfahrens oder dem Beginn der Durch
führung strafprozessualer Prüfungshandlungen die erforder
lichen Festlegungen zu treffen.
Kann aus dem vorliegenden Ausgangsmaterial zum Vorkommnis oder 
politisch-operativ bedeutsamen Sachverhalt nicht sicher der 
Straftatverdacht abgeleitet werden oder liegen dem Ausgangsma-

CGeheimnisverratsdelikte gemäß §§ 97 bis 10Q StGB und an
grenzende Straftaten gemäß §§ 245, 246, 272, andere Straf
taten der allgemeinen Kriminalität, wie Straftaten gegen 
das sozialistische Eigentum, Militärstraftaten u. a., die 
Rückschlüsse auf operative Prozesse, die Dislozierung des 
Mitarbeiterbestandes, die materiell-technische Sicherstel
lung, den politisch-moralischen Zustand einzelner Bereiche 
oder auf andere geheimzuhaltende Fakten und Zusammenhänge 
ermöglichen


